Kleine Anfrage 71/2008
Betr.:Öffentlichkeit beim Baugenehmigungsverfahren für Mobilfunksendemasten 

Sachverhalt: 
Baugenehmigungsverfahren werden bisher vertraulich in den zuständigen Ausschüssen der Bezirksversammlung behandelt. Bei der Errichtung von Mobilfunkanlagen besteht jedoch ein großes Bedürfnis nach mehr Transparenz. 

Ich frage den Herrn Bezirksamtsleiter 

1. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage werden Baugenehmigungsverfahren vertraulich behandelt?

Zu 1:
Die Vertraulichkeit ergibt sich aus § 7 Abs. 1 BezVG sowie aus § 84 HmbVwVfG. Die Vertraulichkeit von Beratungen über Baugenehmigungsverfahren ergibt sich zudem aus dem Beschluss der Bezirksversammlung Hamburg-Nord vom 09.10.2008, wonach der Fachausschuss für Bauangelegenheiten in nichtöffentlicher Sitzung tagt.
2. Ist die Vertraulichkeit auch bei Genehmigungen für Mobilfunksendeanlagen immer zwingend? Wenn ja, weshalb?

Zu 2:
Ja. Auch Mobilfunksendeanlagen sind bauliche Anlagen. Das Baugenehmigungsverfahren unterscheidet sich nicht von anderen Bauvorhaben und ist somit vertraulich zu behandeln.
3. Welche Möglichkeiten für mehr Transparenz eröffnen die Selbstverpflichtungen der Mobilfunkbetreiber? 

Zu 3:
Hierüber liegen dem Bezirksamt keine Erkenntnisse vor. 

4. Welche Möglichkeiten bestehen, die Transparenz bei Baugenehmigungsverfahren für Mobilfunkanlagen zu verbessern und die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über entsprechende Planungen zu informieren? 
Zu 4:
Siehe zu 10.
5. Besteht ein rechtlicher Hinderungsgrund, die Baugenehmigungen für Mobilfunksendeanlagen in Zukunft öffentlich in den betreffenden Regionalausschüssen zu behandeln, um so mehr Transparenz zu schaffen? 
Im Fall des UMTS-Sendemastes in Klein Borstel wurde die Bevölkerung sehr kurzfristig mit einem DIN-A4-großen Papierzettel am S-Bahnbahnhof Kornweg auf die bevorstehende Baumaßnahme hingewiesen. 
Zu 5:
Ja (siehe Antwort zu 1 und 2).

6. Ist diese Darstellung richtig? 
Zu 6:
Der Baubeginn wurde gem. § 14 Abs. 3 HBauO zunächst durch ein Din-A-4 Blatt öffentlich gemacht. Das hierfür vorgeschriebene Bauschild wurde nach Intervention durch das zuständige Fachamt  Bauprüfung etwas später angebracht.
 

7. Entspricht dieses Vorgehen dem üblichen Verfahren im Bezirk Hamburg-Nord? 
Zu 7:
Vom Bezirksamt Hamburg-Nord wird grundsätzlich so verfahren, wie es der Gesetzgeber vorsieht, das heißt, nach § 72a HBauO hat der Bauherr den Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger Vorhaben mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen (Baubeginnanzeige). Nach § 14 Abs. 3 HBauO hat der Bauherr bei Ausführungsbeginn an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschriften der Bauleiter und Unternehmer enthalten muss, dauerhaft und vom öffentlichen Weg aus sichtbar anzubringen.
8. Hat sich die Bezirksamtsleitung bemüht, gemeinsam mit dem Antragssteller, dem Mobilfunkbetreiber O2, für mehr Akzeptanz für den betreffenden Sendemaststandort zu sorgen? 
9. Gab es solche Bemühungen auch mit dem Grundeigentümer des Sendemaststandorts? 
Zu 8 und 9:
Nein.

10. Welche Möglichkeiten sieht die Bezirksamtsleitung für eine bessere Informationen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort? 
Zu 10:
Es ist in 2009 geplant, die Standortvorschläge der Mobilfunkbetreiber zunächst im Ausschuss für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zu beraten. Da dieser Ausschuss in der Regel öffentlich tagt, kann hierdurch eine bessere Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort hergestellt werden.

Holger Koslowski, Bezirksabgeordneter


